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AKW-Standorten in die Zu-

ständigkeit der BGZ fallen. 

Und Anfang 2020 wird sie 

zudem auch die Verantwor-

tung für die zwölf Lager mit 

schwach- und mittelradioakti-

ven Abfällen aus dem Betrieb 

und Rückbau der Atomkraft-

werke übernehmen. 

Hintergrund: In der abgelau-

fenen Legislaturperiode wurde 

die Verantwortung in der 

kerntechnischen Entsorgung 

neu geordnet. Mit dem im Ju-

ni 2017 in Kraft getretenen 

„Gesetz zur Neuordnung der 

Verantwortung in der kern-

technischen Entsorgung“ fällt 

die bislang von den Atomkon-

zernen wahrgenommene Auf-

gabe der Zwischenlagerung 

radioaktiver Abfälle künftig in 

die Verantwortung des Bun-

des. Die zu diesem Zweck ge-

gründete BGZ Gesellschaft 

für Zwischenlagerung mbH ist 

am 1. August 2017 zu 100 

Prozent in den Besitz des 

Bundes übergegangen. 

Die AKW-Betreiber sind nach 

dem Gesetz für die gesamte 

Abwicklung und Finanzierung 

der Bereiche Stilllegung, 

Rückbau und fachgerechte 

Verpackung zuständig. Die 

Durchführung der Finanzie-

rung der Zwischen- und End-

lagerung fällt hingegen zu-

künftig in die Verantwortung 

des Bundes. 

Als Ablösesumme und Beitrag 

zur Finanzierung der Zwi-

schen- und Endlagerung wur-

den dem Bund von den AKW-

Betreibern in einem öffent-

lich-rechtlichen Fonds zum 1. 

Juli 2017 rund 24,1 Milliarden 

Euro gezahlt. Der Fonds soll 

die bislang von den Betreibern 

getragenen Kosten der Zwi-

schen- und Endlagerung über-

nehmen. 

Zur Person: Jochen Flasbarth 

(55) ist Diplom-Volkswirt und 

arbeitete von 1989 bis 1992 

als Lektoratsleiter beim Eco-

nomica-Verlag in Bonn. Von 

1994 bis 2003 war er haupt-

amtlicher Präsident des Natur-

schutzbundes NABU. Ab 2003 

leitete er die Naturschutzabtei-

lung im Bundesumweltminis-

terium und wurde 2009 Präsi-

dent des Umweltbundesamtes. 

Seit Dezember 2013 ist er 

Staatssekretär im BMUB.  
 

 

Atommüll 
 

BUND fordert 
Überprüfung 
des Atommüll-
Zwischenlager-
Konzeptes 
 
Der Bund für Umwelt und Na-

turschutz Deutschland (BUND) 

hat am 12. Oktober 2017 eine 

neue Studie zu den wachsen-

den Sicherheitsproblemen der 

Atommüllzwischenlagerung 

präsentiert. Die Physikerin 

Oda Becker kommt darin zu 

dem Ergebnis, daß die Siche-

rung und Sicherheit der Atom-

müllzwischenlager problema-

tisch seien. Defizite sieht die 

Studienautorin unter anderem 

bei fehlenden Reparatur- und 

Inspektionsmöglichkeiten und 

bei dem unzureichenden Schutz 

gegen potenzielle Terroran-

schläge. Außerdem würden 

die Zwischenlager deutlich 

länger als geplant und bisher 

genehmigt in Betrieb bleiben 

müssen, weil mit der Einlage-

rung des Atommülls in ein tie-

fengeologisches Lager erst ab 

2050 oder deutlich später be-

gonnen werden könne. Dies 

bringe neue Risiken. Frau Be-

cker stützt die frühere, umstrit-

tene Forderung des BUND 

nach sogenannten Heißen Zel-

len: „Es sollten an allen lang-

fristigen Zwischenlagerstand-

orten während der gesamten 

zu erwartenden Betriebszeit 

„Heiße Zellen“ vorhanden sein, 

in denen Reparaturen der Be-

hälter sowie die Überprüfun-

gen von Inventar und Einbau-

ten im Behälterinnenraum 

möglich sind.“ Der BUND 

verlangt von den zuständigen 

Politikern in Bund und Län-

dern, diese Probleme offen zu 

thematisieren und unter Betei-

ligung der aktuell Betroffenen 

das Atommüllzwischenlager-

konzept zu überprüfen. Als 

ersten Schritt gelte es, die jetzt 

anstehenden Genehmigungs-

verfahren für die Aufnahme 

der Behälter aus der Wieder-

aufarbeitung in vier Standort-

zwischenlager mit Umwelt-

verträglichkeitsprüfung (UVP) 

und Öffentlichkeitsbeteiligung 

durchzuführen. 

Oda Becker: Aktuelle Probleme 

und Gefahren bei deutschen Zwi-

schenlagern für hoch-radioaktive 

Abfälle, Studie im Auftrag des 

BUND, Berlin, Okt. 2017, 

www.bund.net/zwischenlager-

studie   

 

 
Atommüll 
 

Die Bundesregie-
rung setzt auf 
zwei Endlager 
 
Die Bundesregierung hält da-

ran fest, radioaktive Abfälle 

an zwei Endlager-Standorten 

zu lagern. Schwach- und mit-

telradioaktive Abfälle, die 

nicht für das genehmigte End-

lager Konrad vorgesehen sind, 

sollen demnach vorzugsweise 

zusätzlich am noch nicht fest-

stehenden Standort für hoch-

radioaktive Abfälle endgela-

gert werden. Dies geht aus ei-

ner Antwort der Bundesregie-

rung (Bundestagsdrucksache 

18/13654 vom 28.09.2017) 

auf eine Kleine Anfrage der 

Fraktion Die Linke hervor. 

Sollte an diesem Standort kei-

ne zusätzliche Endlagerung 

schwach- und mittelradioakti-

ver Abfälle möglich sein, 

müsse aber ein neuer Entsor-

gungspfad festgelegt werden, 

heißt es in der Antwort. Die 

Bundesregierung beruft sich 

dabei auf das Nationale Ent-

sorgungsprogramm. 

Im Zuge der parlamentari-

schen Beratungen zum Gesetz 

zur Fortentwicklung des Ge-

setzes zur Suche und Auswahl 

eines Standortes für ein End-

lager für Wärme entwickelnde 

radioaktive Abfälle und ande-

rer Gesetze wurde in Artikel 1 

§ 1 Absatz 2 Satz 1 das Wort 

„insbesondere“ gestrichen, stell-

ten der Linke-Abgeordnete 

Hubertus Zdebel und Kolle-

gen fest. Damit sei deutlich 

gemacht worden, daß mit dem 

Gesetz ein Standort für die im 

Inland verursachten, hochra-

dioaktiven Abfälle gesucht 

wird. Eine zusätzliche Einla-

gerung schwach- und mittel-

radioaktiver Abfälle sei nicht 

vorgesehen und werde, wenn 

überhaupt, nachrangig geprüft. 

Dies stehe in eindeutigem 

Widerspruch zum Nationalen 

Entsorgungsprogramm der Bun-

desregierung vom August 2015, 

das vorschreibt, daß die ra-

dioaktiven Abfälle, die aus der 

Schachtanlage Asse II zurück-

geholt werden und die bei der 

Urananreicherung anfallen, 

„bei der Standortsuche für das 

Endlager nach dem Stand-

ortauswahlgesetz berücksich-

tigt werden“. Gleichzeitig hält 

das Nationale Entsorgungs-

programm an der Zwei-End-

lager-Strategie fest. 

Die Streichung des Wortes 

„insbesondere“ im Gesetz zur 

Suche und Auswahl eines 

Standortes für ein Endlager 

für hochradioaktive Abfälle 

(Standortauswahlgesetz (Stand 

AG)) verdeutliche, daß die 

Suche nach einem Standort für 

die Endlagerung hochradioak-

tiver Abfälle speziell durch 

die Festlegung der Kriterien 

darauf ausgerichtet ist, den 

Standort zu finden, der die 

bestmögliche Sicherheit für 

diese hochradioaktiven Abfäl-

le gewährleistet, meint dazu 

die Bundesregierung in ihrer 

Antwort. Eine zusätzliche 

Endlagerung schwach- und 

mittelradioaktiver Abfälle am 

auszuwählenden Standort sei 

nach § 1 Absatz 6 des Stand-

ortauswahlgesetzes zulässig, 

„wenn die gleiche bestmögli-

che Sicherheit des Standortes 

wie bei der alleinigen Endla-

gerung hochradioaktiver Ab-

fälle gewährleistet ist“. 

Bundestagsdrucksache 18/13654 

v. 28.09.2017, Schacht Konrad 

und das Nationale Entsorgungs-

programm, 

http://dip21.bundestag.de/dip21/b

td/18/136/1813654.pdf  
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